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V. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben aus dem
Wirtschaftsplan wird auf 50.000 Euro festge-
setzt.

Herrsching, den 11.12.08

Zweckverband Großräumige Wasserversorgung
Landkreis Starnberg – Mörtl, Verbandsvorsitzender

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2009 in
Kraft. 
Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan für
das Wirtschaftsjahr 2009 liegen innerhalb der all-
gemeinen Geschäftszeiten beim Zweckverband
Großräumige Wasserversorgung Landkreis
Starnberg in Herrsching, Mitterweg 3, zur Einsicht
bereit.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das
Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B.
durch E-Mail) ist unzulässig.
Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätz-
lich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.
Der Vorgangsakt zur Baugenehmigung kann im
Landratsamt Starnberg – Kreisbauamt – nach vor-
heriger telefonischer Anmeldung (08151/148-457)
im Zimmer 279 eingesehen werden. 

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung des Zweckverbandes
Großräumige Wasserversorgung Landkreis
Starnberg

� Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan des
Zweckverbandes Großräumige Wasser-
 ver sorgung Landkreis Starnberg für das
Wirtschaftsjahr 2009

Der Zweckverband wird entsprechend den
Bestim mungen der Eigenbetriebsverordnung
(EBV) vom 29. Mai 1987 (GVBl S. 195), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 05. Oktober 2007
(GVBl S. 707) geführt.

Der Zweckverband erlässt folgende Haushalts -
satzung für das Jahr 2009:

Haushaltssatzung
Im Wirtschaftsplan 2009 des Zweckverbandes
Großräumige Wasserversorgung Landkreis
Starnberg für das Wirtschaftsjahr 2009 werden
festgesetzt:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2009 schließt mit
a) im Erfolgsplan

Erträgen: 1.149.025 €
Aufwendungen: 1.137.950 €

b) im Vermögensplan
Mittelherkunft 1.172.000 €
Mittelverwendung 0 €

II. Eine Kreditaufnahme ist für 2009 nicht vorge-
sehen.

III. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht
veranschlagt.

IV. Ein Stellenplan entfällt, da der Zweckverband
keine hauptamtlichen Bediensteten hat.
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Ausländerbeirat
Landkreis Starnberg
Sprechstunde

Der Ausländerbeirat im Landkreis Starnberg hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, alle ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landkreis bei
ihren Anliegen mit Rat und Tat zu unterstützen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich gerne
jederzeit an den Beirat wenden. 
Zudem findet an jedem ersten Donnerstag im
Monat eine Sprechstunde statt.
Nächster Termin: 
Donnerstag, 7. Januar 2009
14 bis 17 Uhr  
Zimmer 148 a
Telefon 08151 148-322
www.auslaenderbeirat-
starnberg.de
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2  
82319 Starnberg

� Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 18.12.2009
eine Baugenehmigung zur Nutzungsänderung von
einer Wohnung zur Praxis für Psychotherapie auf
dem Grundstück Fl.Nr. 48/55 der Gemarkung
Starnberg, Stadt Starnberg, für Herrn Ernst Kobler
erteilt.
Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche
Belange werden durch das geplante Vorhaben
nicht verletzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht München in
80005 München, Postfachanschrift: Postfach
20 05 43, Hausanschrift: Bayerstraße 30, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben wer-
den. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
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Buslinien
947 und 949
Die neuen Buslinien 947 und 949 ermöglichen 
es Arbeitnehmern, Kunden und Gästen die 
Gewerbegebiete Gilching Süd, Oberpfaffenhofen
sowie Technologie Park bequem mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
Die Linie 947 ist mit den S-Bahnhaltestellen 
Neugilching und Weßling, die Linie 949 mit 
Gauting, Gilching-Argelsried und Neugilching 
verbunden. Nutzen Sie dieses attraktive Angebot!

Telefon 08151 148 - 277
www.lk-starnberg.de / verkehrsmittel
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Gleichstellungsstelle 

Kostenlose Beratung: 
• Rat und Hilfe für Frauen und Männer in akuten,
allgemeinen Krisensituationen • Kurs „Neuer Start
für Frauen“ – Beruflicher Neubeginn • Hilfen für
Allein erziehende • Familienhilfe
Weitere Informationen: 
Telefon 08151 148 - 511
www.lk-starnberg.de / gleichstellungsstelle
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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